
H M T L Ü T T

D E S  K R E I S E S  S A N D O M I E R Z .
Abonnem entspreis vierteljährig 3 Kronen. Np . 8 Sandomierz, den 15. Mai 1916

I N H A L T :
1. Verabschiedung Sr. Exzellenz  des Hr. G en era lm a jors : Frh v. Diller von der B evölkerung.— 

‘2. Vorschriften t'iir die A usübung der ärztlichen Praxis und des FeLdschergewerbes.—  3. E röffnung einer 

Austührstelle und Passierstelle in Dfugol^ka.—  4. B ew il l igung  zur Vornahme von Messarbeiten.—  5. ü u -  

terhaltsbeitrage uud Pepsionsbezüge für A ngeh örige  feindlicher Staaten in den besetzten Gebieten P o
lens.— ß. Einführung von  Gesundheitspassierscheinen für Pferde der Z iv ilbevölkerung .— 7. Waffen- 

gebrauch der Grenzpolizei.— 8. Einführung der Sommerzeit.—■ 9. Unterstellung der Hüttenwerke dam 
k. u. k. Militärbergamte iu D ^brow a.—  10. Maikäfer als Futtermittel.— 11. Reparatur und Erhaltung
der Gem eindew ege.—  12. Instruktion für den Abschuss des R aubw ildes sowie schädlichen Federwildes.

1,

An die Bevölkerung des Generalgouvernem ents !

Seine k u. k. Apostolische Majestät, mein A ller

höchster Herr, haben mich allergnädigst zum Statt
halter n Galizien zu ernennen geruht. Ich scheide 
daher von dem Posten des Gemraigou-vorneurs.

Es fällt mir nicht leicht, dieses mir liubgewor- 

dene Land zu Verlassen.

Die M ilitärverwaltung war unto.r meiner L e i
tung nach Kräften bestrebt, in diesem Lande die 

F o lgen  des Krieges zu Ludern, den hilfsbedürftigen 
Bevölkerungssohiohteu über die schwere G egenw art  

hinwegzuhelfen und, soweit es die Verhältnisse ge 
statten, das wirtschaftliche und kulturelle Leben des 

Landes wieder in normale Bahnen zu lenken Ich lege 
die Fortsetzung dieser A ufgaben  voll Vertrauen in 

die Häufle meines Nachfolgers.

Viele von Euch haben mich bei der A rbeit  im 
Interesse des G em einwohles tatkräftig  und hingebungs

voll  unterstützt. Ich dauke ihnen hiefür im eigenen 

uud im Na-iuen der Allgem einheit.

Die ernste Auffassung, das Talent und der A r 

beitseifer, die ich bei dieser gemeinsamen Arbeit bei 
vielem Bürgern des .Laudas mit Befriedigung vvahr- 

zunelnnen Gelegenheit hatte, lassen mich für die Zu- 
kunti des Landes däs Beste erhoffen.

Ich dauke auch der g< samten Bevölkerung für 
ihr nahezu ohne Ausnahme tadelloses Verhalten.

So Sage ich Euch denn herzlichst Lebewohl und 

wünsche dem Lande Gottes Segen, au f dal.i es sich 
Entwickle und gedeihe und eine schöne Zukuuft er
fahre.

Lublin, am 23. April 1ÜJ6.

ER ICH  Frh. v. D IL L E R  m p

GeiiöXal-Major.

2 .

Vorschriften  fiir die Ausübung der ärztlichen P ra x is  

und des Feldscheryewerbes.

1 Zur Ausübung der ärztlichen Praxis sind unr 
Aerzte, die dun Doktorgrad oder ein ärztliches Diplom 

besitzen, berechtigt.
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2 . A lle  andere n Personen, welche die ärztli
che Praxis erwerbsmässig betreiben, werden als K ur

pfuscher behandelt, dementsprechend zur administra
tiven, beziehungsweise gerichtlichen V erantw ortung  
gezogen nnd wegen Kurpfusoherei nach den bestehen
den Gesetzen und Vorschriften bestraft.

3. In den W irkungskreis des Feldschergewerbes 
gehören folgende Funktionen:

a) Aderlässen in plötzlichen Erkrankungsfallen 
(Apoplexie).

b) Stillen der äusseren B lutungen ohne irgend
welche operative Eingriffe.

c) Setzen der trockenen und blutigen Schröpf- 
köpfe.

d) Apiizieren der Vesikantieu.

e) Sohutzpockenim pfung.

fl A n w en d u n g  einfacher Klystiere ohne jedes 

Reizmittel.

gl A n w en d u n g  der äusserlichen Mittel bei leich

ten Entzündungen, W unden  und mechanischen K ör 

perbesch ädiguugen (Kontusionen, Verbrühungen, V er
brennungen, Verletzungen).

h) Oelfnuug eiulaoher, oberifäohlichar, eiternder 

Abscesse.

i) E inrichtung von Verrenkungen und nicht 

komplizierten Knocheubrüohen.

k) Extraktion der Zahne, soferne ärztliche Hilfe 

entbehrlich erscheint.

1) Verbinden der W unden  und Geschwüre ohne 

A nw end u n g  innerer Mittel.

m) Anleg« n chirurgischer Verbände.

u) Entfernen der t  remdkörper aus Ohren, Nase 

und Rachen.

o) Kateterisieren, wenn es sich nicht um eine 

V erengu ng oder einen Kram pf der Harnröhre handelt.

p) Einfuhren und Resposition der Darmbrüche 

mit der Hand.

4. A lle  erwähnten Eingriffe darf ein F d d s ch er  

in den Orten, wo ein A rzt  ansässig ist, nur gegen 
schriftliche, in einem jeden  Falle separat ausgestellte, 

mit Namen, Vornamen, Alter, W oh n ort  und Krauk- 

heit des betreffenden Patienten versehene, ärztliche 

V erordnung vornehmen.

5. Ein A rzt  ist zur A usstellung irgendeiner
allgemeinen B ew illigung  der medizinischen F ertig 
keiten seitens eines Feldschers, oder gar d iplom artig  
k lingender Zeugnisse nicht berechtigt, dazu sind nur 

die höheren Spezialschulen und Universitätsfakultaten 
berufen.

6. In Orten, w o  kein A rzt  ansässig ist, darf

der Ortsfeldscher m  den von a) bis p) des Punktes 3 

angeführten Fällen selbständig und au f eigene V er
antwortung handeln, mit Ausnahme der Aderlässe, 

vorausgesetzt, dass es sich nicht um eine A poplexie , 
bei welcher durch das Unterlassen dieses Eingriffes
der T o d  eintreten könnte, handelt.

7. Das Ausstellen und Schreiben von ärztlichen 
Ordinationen (Rezepten) seitens der Feldschere ist 

strengstens verboten. Ebeuso ist es den Apothekern 
untersagt, nach solchen Rezepten zubereitete A rzeu- 
eien dem Publikum auszufolgen. Das Nichtbefblgen 
dieser Massregel wird nach den bestehenden Gesetzen 

und Vorschriften  rücksichtslos und strenge bestraft.

8. In A bw esenheit  eines Arztes darf ein F e ld 

scher bei plötzlichen Üngtüoksfällen, welche den ToC 

herb«‘ iführen kennten, z. B. beim Verschlucken von 
Gegenständen, bei K oh lenoxyd - und anderen V ergif

tungen, Verletzungen duroh wutaranke Tiere u. s w  
seine Hilfe erteilen.

9. W enn  ein Feldscher den Verdacht irgend
einer Infektionskrankheit e>-kenut, hat er davon sofort 

dem Gemeinde Vorstand oder dem Boltys die A nzeige  

zu erstatten und an Ort und ötelle  die nötigen V o r  
siehtsmasHuahinen zu treffen:' solche Kranke darf er 

aber nicht behandeln.

10. A lle  W erkzeuge und Verbandai'tikel, die 

sich im Besitze eines Feldschers befinden, sollen 

stets u-i tadelloser Reinheit und Ordnung gehalten 
werden.

Diese auf Grundlage des Gesetzes d«‘r W arschauer 
Feldscherschule verfassten Vorschriften, sind seitens 

der Gemeindevorsteher allen im Kreise ansässigen 
Aerzten, A pothekern  und Feldschern schriftlich be- 
kanntzugeben und die letzteren zum \ orh-gen der zur 

Ausübung des Gew erbes berechtigenden Dokumente 
a jfzu fordern .

Diese D okum ente sind dmn k. u. k. K rcskom * 

mando mit dem Ausweise aller im Gemeindebereiche
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praktizierenden Feldschere? unter A n gabe  des Vor- 

und Zunamens. Geburtsjahres, der Religion, des Stan

des und moralischen Benehmens zur Einsicht einzu

senden.

Zugleich  haben die Gem ei.idevorstände zu be

richten,:\ob und welche nicht qualifizierten 'Personen • 
(Bader, Friseure.) enverbsmässig die Jj’< Idscherpraxis 

unberechtigt, ansüben

3. 

ErufFnung einer Au stu lu  stelle und Passie rste lle  in 

Dlugol^ka

In Ergänzung des Punktes 1 des A m tsh latt.es 

Nr. (i vom lö .  April 1Ü16 wird beka.nntgegeben. da,SS 

m Dlugol^ka mit 1. Mai 1 J . eine A u sfuh r- und 
Passie rste lle  eröffnet wurde.

4. 

Bew illigung zur Vornahm e von Messarbeiten.

J)em beeideten Geom eter Johann Chotocihski m 
Osiek wird au f Kiuegsdauer die B ew illigung  erteilt, 
Messarbeiten n# Bereiche des Preises Sandomierz 
vorzunehmen.

5. 

Unterhaltsbüitrage und Pensionsbeziige fü r Angehörige 

feindlicher Staaten in den besetzten Gebieten Polens. 

E r la s s  des k u. k. Arm eeoberkom m andos vom 4. März 

1916

Die Geha.ll.sbi zuge der in den besetzten Gebieten 
zurückgebliebenen Angestellten des russischen Staates, 

dann die Unterhaltsbeiträge für die zurückgebliebenen 
Familien von Staatsaugestellten, die sich infolge des 

Krieges ausserhalb des Okkupationsgebietes aufhalten 
dann tür die_ Ln gehörigen der zur ivriegsdienstleistuug, 
e ingerückteu  Mamischaftspersonen werden, bei A u f 

hebung der bisher ergangenen Verfügungen, wie fo lgt  
einheitlich geregelt;

1. V orbedingung für die Z uerkeu nu ng  eines 

Gehaltsbezuges oder eines Unterhaltsbeitrages ist in 
allen Fällen der Nachweis der Bedürftigkeit infolge 

Maugels au Privateiukuuften, aus denen der Lebens

unterhalt bestritten werden könnte, —• hei Staatsan- 
geStellteu, Pensionisten und W itw en (Waisen), überdies 

auch der legale Nachweis des Anspruches auf Bezüge 

aus Staatsmitteln.

2. S t a a t s b e a m t e  u n d  D i e n e r .

Staatsangpstdlte ( msehliesslich der Bediensteten 
der Staar.sbahnen) können in der Verwaltung, soweit, 
tunlich in einer ihrer früheren Tätigkeit entsprechen

den Stellung, gegen  Entlohnung be.sehäfuigt werden.

Die A uste ilung  wird davon abhängig gemacht, 
dass die Beamten in einer schriftlichen Erklärung die 

Verpflichtung übernehmen, nach Massgabe der Bestim

mungen der Haager K onvention  vom  18. Oktober
11)07 das ihnen übertragene A m t loyal und gewissen
haft zu verwalten, nichts zu unternehmen und alles 

zu unterlassen, was der österreichisch-ungarischen 

Verwaltung m den besetzten Gebieten zum Nachteile 

gereichen könnte.

Die Höhe der Entlohnungen, die den vom  be

treffenden Staate zuletzt bezogenen G ehalt-  nicht 
überschreiten dürfen, bestimmt das Miiitürgeneralgou- 
vornement.

3. Staatsbeamte und Diener (< iiisch 1 iesslich der 
Bediensteten der Stautsbahuenj,- denen "diu Erwerb 

durch A nstellung  im Verwaltungsdienste nicht ge

boten werden kann, k ö n n e n  E  nterhaltsbeiträge im 

Ausmasse des halben, zuletzt bezogenen Gehaltes ohne 
Nebeugebühreu erhalten.

-1. Pensionisten, auch Oilizieren, der russischen 

Staatsverw altung kann über ihre Bitte flüssig gemacht 
werden:

a) die volle Pensicsn, wenn diese nach der Pen

sion surkuude oder der letzten BezugsaiiWeisung den 
B etrag  von 20 lv (10 Rubel) monatlich nicht ubersteigt;

b) ein B etrag von 20 K  monatlich bei eiuem 
Pensiousbezuge voa 20 bis 4M K (10 bis 20 Rubel)

c) die Hüllte der Pension bei Petisiousbezugeu 
\ou mehr als 40 R p2M Rubel;

5. W itw en  und Waisen nach Staatsaiigestellteu 
sind die lA nsionsbezüge nach lJuukt 4 auszuzahlen.

(j. Den zurückgebliebenen Famiiieii russischer 
iSlaätsaugestellter, die nachweisbar aus denn E inkom 
men des Familienoberhauptes erhalten worden sind 

und auf eine gesetz massige Pension im öiuue der
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Punkte 3, 4, 5 oder aut einen Unterhaltsboitrag im 

Sinne des Punktes 7 keinen Anspruch hatten, können 

fortlar.n nde Unterstützungen von 60 h täglich für 
jedes, im gemeinsamen Haushalte lebende Familien
mitglied im Alter von über 5 Jahren, von 30 h täg

lich für Familienmitglieder unter 5 Jahren und von 
L Iv täglich mr alleinstehende Personen zuerkannt 
werden.

l)ie Gesamtbi züge sämtlicher M itglieder c liier im 
gemeinsamen Haushalte lebenden Familie dürfen 
keinesfalls den B etrag  von 45 17. pro  Monat überstei
gen und auch nicht grösser sein, als der letztbezo- 
gene (fehalt des h amillonerhalters.

7. Die Unterhaltsbeiträge für die .Familien rus

sischer Soldaten (Personen des Maunsehaftsstandes), 
die auf Bezüge nach Punkt (i keinen Anspruch er
heben können, werden mit 40 h pro Dopt und rl a g  

für jedes au gemeinsamen Haushalte lebende Familien
mitglied an A lter  von mehr als 5 Jahren und mit 20 h 
für jedes Familienmitglied unter ü Jahren festgesetzt.

Die Gesamtbezuge sämtlicher M itglieder einer 

im gemeinsamen Haushalte lebenden Familie dürfen 

keinesfalls den B etrag  iun BÖ 17 pro Monat überstei

gen und auch nicht grösser sein, als das letztbezo
gene Diukom men des Familieuerhalters.

Der Anspruch aul diesen Unterhaltsbeitrag muss 

durch die betreffende Gemeinde, unter eigener Ver

antw ortung  des Gemeindevorstehers, bestätigt und 
vom  zuständigen Gefldarmeriepcsten uberprüft werden.

b. Aushilfen und Aiuneuversorgung. n an öster

reichische und ungarische Staatsangehörige sowie au 

A ngehörige  verbündeter Staaten sind der heimatlichen 

A i  men Verwaltung vorzubehaiteu unu nur im Palle 
augenblicklichen, uuabweiMicheu Bedarfes soweit als 

unumgänglich n otw endig  zu gewähren, keinesfalls aber 

pfiuzipn II, mit U m gehung der heimatlichen Staats

gew alt  und ohne \ orbehalt eines .Regresses zuzuer- 

kenueu. Die Unterhaltsbeiträge für die A ngehörigen  

Mobilisierter und alle sonstigen gesetzlich zustehen- 
den L ntej'haltsanspruche aus öffentlichen Mitteln sind 

bei den zuständigen Behörden des Heimatlandes ge l

tend zu machen.

U. Vorstehende Bestim mungen trelen tu.1' den 

Bereich des M ilitnrgeueralgouvernements in Dublin 

mit i .  Marz i ö i t i  rn Di alt.

6 

Einführung von Gesundheitspassierscheinen fü r Pferde 

der Zivilbevölkerung.

Ansteckende Tierkrankheiten, insbesondere Rotz 
u Räude nehmen unter den Zivilplerden des M. G. G. 
Bereiches stark überhand.

A ls  Ursache muss einerseits das Verheimlichen 
der Seuche durch die Z iv ilbevölkerung, anderseits 

das Verwenden der rotzigen uutl räudigen Pferde zu 
verschiedenen A rbeiten  nicht nur im SttumnorU* udti 
in den .Nachbarort-Schalten, sondern auch in den 
Nachbarkreiseil, angenom men werden.

Um diesem Übelstaude vorzubeugen, wird aut 
Grund des Frlasties des k. u. k. Mihtär-Uoneral-Gou- 
vernements vCun S. März f'JJli F. N.r. Ö500 im .Vinue 
des miSDsohtdi.’ Saintätsgesctzes Baud XI1L. Art. 1124 
ex 1J15 folgendes angeordnet:

Jedes bespannte F  .lirwerk sowie jedes einzelne 

Pferd, welches die Geiileiudegreuzeu überschreitet, 
muss mit einem Passierschein beteiit werden.

Dieser Passierschein in der Landessprache aus
gestellt, hat zu lauten: „ i c h  bestätige, dass der be

treffende Plerdestali von ansteckenden Pierdekrank- 
heiten frei ist“ .

Die Passierscheine sind von den G em eindeäm 
tern unentgeltlich auszufoJgeii, vom  W öjt  zu fertigen 
und mit dem Amtssiegel zu verseheu.

J1 ür die W ahrheit des Atestes siud die Aussteller 

verantwortlich und werden bestraft insbesondere 
daun, wenn sie aus Nachlässigkeit Unwahres bezeu
gen.

fu h rw e rk e  u. Plerde uhne diesen Passierschein 

werden kontumaziert und die PieiUebesitzer mit Geid- 

oder A i reststraten nach der VJg. des A . Ü. Dm dtu. 
vom  1J \ 111 l y f ö  Nr 30  bestraft.

Die genaue Durchtuhrung dieser Verurduuug 

hat die Gendarmerie strenge zu überwachen.

7.

Waffenyebraucb der Grenzpolizei.

A n  einem Greuzpunkte wurde eiu Insasse des 

Düiiupatiousgebietes, welcher dem Aufrufe zum Ste

henbleiben. kume F o lg e  leistete, vou Genuarmmi
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angeschossen und hiebei derart schwer verwundet, 

dass er der Verletzung erlag.

Dieser Vorfall  wird der .Bevölkerung mit der 
gleichzeitigen W arnung  bekannt, gegeben, dass die 
G renzw achorgane berechtigt sind, im Falle der Niclit- 

befo lgung  ihrer A nordnungen  von der V  affe G e 

brauch zu machen.

8.

Ein führung der Sommerzeit.

Für die Zeit  vom 1. Mai bis 30. Septem ber l'Jlü 
wurde eine besoudare Zeitrechnung (Sommerzeit) ein- 

gefuhrt.

Darnach hat der 1 Mai )9 l 6  am 30. April um 
11 Uhr nachmittags der bisherigen Zeitrechnung be- 

gönnen, der 30. September endet 1 Stunde nach 

Mitternacht, der m dieser Verordnung festgesetzten 
Zeitrechnung.

9

Unterstellung der Hüttenwerke 

dem k u k. M ilitärbergam te in D^browa.

ln  A bänderung des Ä . 0 .  K. Befehle.« Op. M V. 

]0(>. 431 vom » j X L  1315 (A m tsblatt  Nr. U von Iblti 

Abs. 28) wurden nunmehr auch alle Eisen verarbei
tenden Hüttenwerke in den Kreisen Kofi.sk, Wierz- 

bnik, Kielce Und Opatow  sowie die ehemals russischen 
Staats-Ei3en werke unmittelbar, der K om petenz des 

k. u. k. Muitärberganites Dabrow a unterstellt.

Die Bestim mungen das VGrzitiertm Erlasses fin

den aucli ruckstchtlioh dieser weiteren Betriebe sinn
gemässe A n w endu n g

10

M aikäfer als Futterm ittel.

D er EmSammlmig der .Maikäfer kom m t in diesem 
Jahre eine besonders hohe Bedeutung zu, ist doch in 

der Kriegszeit die A bh a ltu ng  tierischer und pflanz
licher Schädling!- von den Kulturpflanzen noch viel 
wichtiger als im Fneden. Dazu kommt, daSS sich die 

Maikäfer als vorzügliches Futtermittel eignen. Helion 
in frischem Zustand stellen die, Maikäfer ein gutes 

Futtermittel lur Hühner und sonstiges Ueliügel dar,

auch Schweinen sind sie als Beifutter etwa zu Kar

toffeln sehr zuträglich, doch ist es in diesem Falle 
notwendig, sie trat abzubrühen. damit die SchweineO ' ~

nicht vom „ Rieseukratzer“ , einem gefährlichen Einge

weidewurm, befallen werden.

W enn die Maikäfer in solcher Menge auftreten, 

dass die Verfütterung im  frischen Zustande nicht 

möglich  ist, empfiehlt es sich, sie zu trocknen und 
hiedurch ein nährstoffreiches .1 )auerfiitter herzust,eilen. 

Dieses eignet sicli zur Sclnvemefntterung als Beifut

ter zu Kartoffeln sowie für G-eflugi 1 und Fische.

.Den Gemeindevorstehern wird es zur Pflicht 

gemacht,, auf die .Landwirte nachdrücklichst einzu- 
wirkeu, damit die Maikäfer als Schädlinge der L and

wirtschaft vertilgt werden. Zum E.iisammelu dersel

ben ist, die Schuljugend zu verwenden und hiebei von 

den Lehrern anzuleiten.

Die Gendarmerie hat au f diese Aktion  Emriub 
zu nehmen.

11 .

Reparatur und Erhaltung der Gemeindewege.

Unter einem erhalten alle Gemeindevorsteln 

nachstehende Wirsch ritten: Fast alle Gemeinde-und 

uubeschottert,eu Landw ege des Kreises befinden sich 
in einem sehr schlechten Zustande. Die Instandsetzung 

derselben und sonach eine rationelle Instandhaltung 
ist dringend notwendig, kommt in erster Linie der 
Bevölkexung zugute und ist eine der vernehmlichsten 
Pflichten der Gemeinde. Hiezu ordne ich folgendes au:

1.) Bei allen unböschotterten Landst-rasseii und 
der beschotterten L\oprzywuica-Suhsfawice-Stiasse ge 
gen Staszbw zu, und bei w ichtigeren txemeiudewegeu, 
welche entweder Hauptstrassenzüge sind oder zu sol

chen führen, sind vor Allein beiderseitige Strassen- 

gräben auszuheben. Die A rt  der A usführu ng  wurde 
mit Befehl Nr lJ ‘2. vom 1J|7. 1313 angegeben, um 
den Wasserabfluss von der Fahrbahn zu &rmöglichen.

2.) A lle  im StraSSenkörpier entstandenen Löcher 
und Vertiefungen sowie durch Fuhrwerke bewirkte 
Einschnitte müssen regelmässig planiert werden.

3.) Es ist auch die Instandsetzung an solchen 

Land-uud Gemeindestrassen durchzufuhren, welche 

entweder beschottert sind oder eine Steinuuterlage
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besitzen, wie die Strasse K oprzyw nica-Su l.s faw ice  ge- 
gen Staszbw zu; hieb* i sind alle in der Schotter- 
schieht.e entstandenen Löcher mit fringesolilägeltem  

Schott,er auszufülh.n, lest zu stam pfen und mit einer 

Sandsohichte von entsprechender Stärke zu bedecki n. 
W o  Pllastoriingeii Vorkom m en, müssen dieselben u m 

g e le g t  und unter Beigabe frischen Sandes e n tsp n  eilend 

gehoben werden.

Biese Art Reparatur ist, besonders an jenen 

Strassenstreeken auzuwenden, welche uoor die mit 
Steinfindlingen bedeckten Gebiete bezw, nahe an 
Steinbrüchen führen

4.) A lle  an diesen Strassen befindlichen llo lz- 

brucken und Steindnrchiässe sind genau zu besichtigen 
und .isse,n dieselben im Bedarfsfälle auf solche Art 

una Weise j;epa<riej> werden, um die kom m unikatum  
und besonders den Lastverkehr sicher zu s tn leu .

W egen  B ew .lligung  der llolzbeistedluug f A nkauf) 
aus btaatswiildern können die Gem einden beim k. u k. 

K reiskom m ando bittlich werden.

5) Alle oben angeführten A rbeiten  und Herstel- 
lungeu von Strassenobjekren müssen mit eigenen 
Kräften der batreffenden (gemeinden durchgefülirt 

werden. Diese Arbeiten sind bei Eintritt der günstigen. 
W itteru n g  sogleich m A ngriff  zu nehmen uud die 

V ege in einen solchen Zustand zu bringen,/ dass der 

Lastverkelir zu allen Jahreszeiten ungehindert sich 

abwickelu kann. A lle  W öjte  werden unter persön
licher Verantw ortung aufgefordert die unterstellten 

ISohyse über die ungeordneten Arbeiten entsprechend 
zu belehren und für die Durchführung zu sorgen

Die Gendarmerie hat gelegentlich  ihres Dienstes 
diese Arbeiten zu beaufsichtigen und darauf zu Sehen, 

dass nach Stärkeren Regengüssen und während lang 

dauernden Ta,uwntters alle entstand! neu Schäden au 

den Strassen sofort durch die Gameiuden berget, lallt 

werden.

Vorstehende A nordnungen betreffen nur die 

Gem einde- und Landstrasseu im Kreise: die Cliaus-

seeu werden durch Organe des Kreiskommaudos in 

Stand gehalten.
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Instruktion für den A b sch u ss  des Raubw ildes suw ie 

schädlichen Federw ildes.

Die Eingenjagdberechtigten und die lagdpäch- 
ter sind verpflicht,et, ein geeignetes Jagdschutz und 

Aulsichtspe.rsoiial in en.tspr&cheudcj’ Anzahl autzu- 
stellen, welches nach erfolgter \ nnielilmig und Be
eid igung  durch das k. u. k Kreiskoimnando zum 
I ragen von Jagdw affeu  berechtigt ist.

Die genannten Eigenjagdherechtigten und die 
Jagdpächter  sowie das bestellte Jagdsohutzpersonal 
sind verpflichtet zu jeder  Jahreszeit das R aubwild  
wie Daren, V ildscli wenn-, Luchse, V lldkatzen und 
W ö lfe  zu vertilgen

Im halle der N ichtbefolgu ;g dieser \ erfngiing 
würde das k, ll. k. Kreiskommandn du- Dötiirnn Ver-O
Fügungen zum Abschüsse vou R aubwild  auf Kosten 

der eingangs genannten Jagdbesitzer resp. Jagdpächter 
treffen.

Aussei di n oben genannten Tieren gelten als 

schädliches W ild: Die Füchse, Marder,' Jltiss«, Wiesel, 
Eichkatzeu, Hamster, Fischotter, alle Gattungen vöu 
Adlern, Bussaiden und 1 labicliten, d, r graue Reiber, 
graue M öwen, Waldeuhm, Kautze, Elstern, Raben, 
Eisvögel, V  arger, iSperhuge, iSussholinr, Dulden, Krä

hen, Seeraben uud schwarze Delikane.

Die Vertilgung dieses Federwildes gehört auch 

zu den Pflichten der Jagd  besitz-r. Jagdpächter  sowie 
deren J Hgdsohutzperscmales. Das Aufheben  von Eiern 

sowie Jungen des ober wäll u teu Futlur wildes, wie auch 
das Au.sheben von jungen Füchsen aus dem Ban auf 
eigenem Grunde und auf öffentlichen Plätzen ist j e 

dermann gestattet. Jeder Grundbesitzer ist berechtigt 
im Bereiche Seiimr Behausung F a l l e n  zum Fange des 

schädlichen Wi+des aufzuStelleu, wobei jedoch  jene 

Vorsh htsinassnahmeu zu treften sind, damit hiedurch 

Menschen und die nützlichen Tiere nicht gefährdet 
werden.

A D O L F  S C H A U E R  m.
O b e r s t .


